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Damen und Herren Mitglieder Wolfenbüttel, den 6. November 2023
des Ausschusses für Soziales, Inklusion
Vielfalt und Arbeit

Alle anderen Damen und Herren
Kreistagsmitglieder nachrichtlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit der Vorsitzenden lade ich zur
8. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit
des XIX. gewählten Kreistages ein.

Die Sitzung findet in hybrider Form statt. Sie können entweder persönlich oder
per Video zugeschaltet an der Sitzung teilnehmen.

Bitte teilen Sie Herrn Strohhäcker (Tel.: 05331/84-457; Email: m.strohhaecker@lk-
wf.de) möglichst bis zum 20.11.2023 mit, in welcher Form Sie teilnehmen möch-
ten.

T A G E S O R D N U N G:

Öffentliche Sitzung:

Sitzungstermin: Dienstag, 21.11.2023, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300
Wolfenbüttel, großer Sitzungssaal

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b
GO)

3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)

4. Genehmigung des Protokolls über die 7. Sitzung des Ausschusses für
Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit am 19.09.2023 (§§ 23, 5d GO)
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Freundliche Grüße
im Auftrag

Bernd Retzki

5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)

5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)

5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)

6. Vortrag über die Arbeit des Vereins "Refugium Flüchtlingshilfe e.V".

7. Bericht des Jobcenters zu aktuellen Themen

8. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch; Dienstleistungseinkauf Forderungseinzug
Vorlage: XIX-0377/2023

9. Institutionelle Förderung für den Verein "ChancenGeben e.V."
Vorlage: XIX-0380/2023

10. Unterstützung des DRK Wolfenbüttel e.V. durch Beteiligung an den Mietkosten
für neue Räumlichkeiten
Vorlage: XIX-0379/2023

11. Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 -
Teilhaushalt Arbeit und Soziales (50)
Vorlage: XIX-0365/2023/3

12. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85
Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

13. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)
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Öffentliche Bekanntmachung

der 8. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit am Dienstag,
dem 21.11.2023 um 18:30 Uhr im Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300
Wolfenbüttel, großer Sitzungssaal .

Tagesordnung:

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
(§§ 23, 5b GO)

3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)

4 Genehmigung des Protokolls über die 7. Sitzung des Ausschusses
für Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit am 19.09.2023 (§§ 23, 5d
GO)

5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)

5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)

5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17
GO)

6 Vortrag über die Arbeit des Vereins "Refugium Flüchtlingshilfe e.V".

7 Bericht des Jobcenters zu aktuellen Themen

8 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch; Dienstleistungseinkauf Forderungseinzug
Vorlage: XIX-0377/2023

9 Institutionelle Förderung für den Verein "ChancenGeben e.V."
Vorlage: XIX-0380/2023

10 Unterstützung des DRK Wolfenbüttel e.V. durch Beteiligung an den
Mietkosten für neue Räumlichkeiten
Vorlage: XIX-0379/2023

11 Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das
Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt Arbeit und Soziales (50)
Vorlage: XIX-0365/2023/3

12 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit
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Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

13 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/50/502/502.1

Datum
01.11.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0377/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und
Arbeit

öffentlich 21.11.2023 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 18.12.2023 Vorberatung

Kreistag öffentlich 22.01.2024 Entscheidung

Betreff

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch;
Dienstleistungseinkauf Forderungseinzug

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beauftragt die Landrätin die in der Anlage beigefügte Zusatz-
verwaltungsvereinbarung nach § 44 b Abs. 4 Satz 1 SGB II zur Dienstleistung O.8 –
Forderungseinzug zwischen der Bundesagentur für Arbeit, dem Jobcenter Wolfenbüttel und
dem Landkreis Wolfenbüttel abzuschließen. Darüber hinaus beauftragt der Kreistag die
Landrätin entsprechende Vereinbarungen auch nach dem 31.12.2026 für Folgejahre
abzuschließen, soweit sich inhaltlich keine wesentlichen Änderungen ergeben und ein
weiterer Dienstleistungseinkauf über diesen Zeitpunkt hinaus durch die Trägerversammlung
beschlossen wird.

2. Für den kommunalen Teil der Forderungen finden die Wertgrenzen der aktuellen Dienst-
anweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen des Landkreises
Wolfenbüttel Anwendung. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Jobcenter
Wolfenbüttel hat in diesem Zusammenhang die Befugnisse eines Leiters oder einer Leiterin
eines Fachamtes. Der Dezernent oder die Dezernentin für Schule, Jugend und Soziales übt
die Befugnisse der zuständigen Dezernatsleitung aus.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto

3129000100.445600
Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

2024ff

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert
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Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert

Begründung:

Der Landkreis betreibt auf der Grundlage des § 44 b Abs. 1 SGB II gemeinsam mit der
Agentur für Arbeit Brauschweig-Goslar eine gemeinsame Einrichtung (gE), das jobcenter
Wolfenbüttel. Die gemeinsamen Einrichtungen nehmen die Aufgaben der beiden SGB II-
Träger wahr.

Im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehen vielfach Forderungen gegenüber den
Leistungsberechtigten oder Dritten. Das jobcenter Wolfenbüttel (jc WF) hat nach Beschlüssen
der Trägerversammlung die Aufgabe „Forderungseinzug“ bisher auf den von der
Bundesagentur für Arbeit (BA) als eigenständige Organisations- und Serviceeinheit
betriebenen professionellen Forderungseinzug übertragen.

Um die vom jc WF auf die BA übertragenen Aufgaben des Forderungseinzugs rechtskonform
durchführen zu können, ist für bestimmte Maßnahmen nach den verfassungs- und
haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Niedersachsen (§ 127 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - NkomVG -) die Übertragung bestimmter
haushaltswirtschaftlicher und kassenrechtlicher Befugnisse des kommunalen Trägers direkt
auf die jeweils ausführende Stelle erforderlich.

Für die Übertragung ist ein Kreistagsbeschluss erforderlich, in dem auch die maßgeblichen
Wertgrenzen für die haushaltsrechtlichen Maßnahmen, wie Stundung, Niederschlagung,
Erlass und Vergleich festgelegt werden. Es soll hier an den für die gesamte Kreisverwaltung
geltenden Wertgrenzen festgehalten werden.

Zuletzt wurde mit Kreistagsbeschluss vom 18.01.2021 (Vorlage XVIII-0645/2020) die Landrätin
beauftragt die Zusatzverwaltungsvereinbarung (ZVV) für die Laufzeit vom 01.01.2021 bis
31.12.2023 abzuschließen. Im Laufe des Jahres 2022 kam es zu einer Aktualisierung der ZVV.
In einer Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der Regionaldirektion der BA, des
Niedersächsischen Sozialministeriums, des Niedersächsischen Innenministeriums und
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände bestand, wurden inhaltliche und redaktionelle
Anpassungen vorgenommen (z.B. § 1 Abs. 8 ff: Prüfrecht für kommunale Träger; § 3 Abs. 2, §
4 Abs. 2 und § 7: Aufnahme eines Bewirtschaftungsberichtes). Die in der Anlage beigefügte
ZVV entspricht damit der abgestimmten „Mustervereinbarung“.

Die Übertragung des Forderungseinzugs auf die BA ist weiterhin notwendig und sinnvoll. Die
Aufgabenerfüllung erfordert spezielles Fachwissen, für das im jc WF kein eigenes Personal
zur Verfügung steht. Nach Auskunft der Geschäftsführung des jc WF ist der Einkauf der
Dienstleistung die wirtschaftlichste und sparsamste Lösung für die Aufgabenerledigung.

Die Trägerversammlung hat bereits am 26.09.2023 zur Kenntnis genommen, dass der
Geschäftsführer des jc WF die Dienstleistung 0.8 – Forderungseinzug, ab 2024, nach Vorlage
des aktuellen Service-Portfolios der BA, weiterhin einkaufen wird. Ein entsprechender
Beschlussvorschlag wird in die nächste Trägerversammlung am 05.12.2023 eingebracht.

Die Dienstleistung „Forderungseinzug“ kann immer nur für einen begrenzten Zeitraum
eingekauft werden. Mit diesem Kreistagsbeschluss wird die Landrätin ermächtigt, auch ohne
erneuten Kreistagsbeschluss Zusatzverwaltungsvereinbarungen über den 31.12.2026 hinaus
abschließen zu können.
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Im Auftrag

Bernd Retzki
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Zusatzverwaltungsvereinbarung nach § 44 b Abs. 4 S.1 SGB II60

65



Zusatzverwaltungsvereinbarung nach § 44 b Abs. 4 Satz 1 SGB II 

 

zur Dienstleistung O.8 - Forderungseinzug – 

 

des Service Portfolios der Bundesagentur für Arbeit 

 

 

zwischen 

 

 

der Bundesagentur für Arbeit (BA) vertreten durch 
die Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar 

-Kerstin Kuechler-Kakoschke- 

-nachstehend als BA bezeichnet- 

 

 

und 

 

dem Jobcenter Wolfenbüttel (gemeinsame Einrichtung – gE)  

vertreten durch den Geschäftsführer 

-Thomas Vogel- 

-nachstehend als gE bezeichnet- 

 

 

und 

 

dem Landkreis Wolfenbüttel vertreten durch 

die Landrätin 

-Christiana Steinbrügge- 

-nachstehend als kommunaler 

Träger bezeichnet- 

 

  

  

Anlage zur Vorlage-Nr. XIX-0377/2023
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Präambel 

Die gE im Sinne des § 44b Abs. 1 SGB II ist eine in Art. 91e Grundgesetz verfassungsrechtlich 

verankerte Form der Mischverwaltung und nimmt die Aufgaben der beiden Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende wahr. Träger der Aufgabe sind BA, die kreisfreien Städte 

und die Landkreise (kommunale Träger). 

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist die Bewirtschaftung der 

Haushaltsmittel des Bundes kraft Gesetzes nach § 44f Abs. 1 SGB II der gE übertragen. Die 

kommunalen Träger können die Bewirtschaftung kommunaler Mittel nach § 44f Abs. 4 Satz 2 

SGB II auf die gE übertragen. 

Für die Vollstreckung von Ansprüchen der gE gilt das VwVG des Bundes gemäß § 40 Abs. 8 

SGB II.  

Die BA betreibt einen professionellen Forderungseinzug als Organisations- und 

Serviceeinheit. Die gE kann die Wahrnehmung der Aufgabe „Forderungseinzug“ im Bereich 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 44b Abs. 4 Satz 1 SGB II auf die BA 

übertragen. An der Aufgabenübertragung beteiligt ist neben der gE und der BA auch der 

kommunale Träger der gE. Art, Umfang sowie Kosten der Aufgabe „Forderungseinzug“, die 

die gE auf die BA übertragen kann, sind im Service Portfolio der BA als Dienstleistung O.8 

beschrieben. 

Um die von der gE auf die BA übertragenen Aufgaben für die Jobcenter im Land 

Niedersachsen rechtskonform durchführen zu können, ist für bestimmte Maßnahmen nach 

den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Niedersachsen (§ 127 Abs. 1 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes NKomVG) daneben die Übertragung 

bestimmter haushaltsrechtlicher1 und kassenrechtlicher Befugnisse des kommunalen Trägers 

direkt auf die jeweils ausführende Stelle erforderlich. 

 

§ 1   Grundlagen und Übertragung der Aufgabe 

(1) Mit dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird das Zusammenwirken der gE und 

ihres kommunalen Trägers mit der zuständigen Dienststelle der BA bei der Übertragung 

der Aufgabenwahrnehmung des Forderungseinzuges gem. § 44b Abs. 4 SGB II geregelt. 

 

(2) Das Angebot der BA für die gE ist im jeweils geltenden Service Portfolio des 

Gesamtkataloges der BA für gemeinsame Einrichtungen als operatives Angebot „O.8 - 

Forderungseinzug“ beschrieben. Die im Service Portfolio beschriebene 

Aufgabenerledigung einschließlich des Moduls „Einziehung von rückständigem 

Unterhalt“ ist Bestandteil dieser Vereinbarung.  

 

(3) Die gE sichert zu, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung ein 

wirksamer Beschluss der Trägerversammlung der gE nach § 44c Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 

SGB II über die Übertragung der Aufgabe des Forderungseinzuges auf die BA sowie 

über die Übertragung der dafür erforderlichen Bewirtschaftungsbefugnisse beider Träger 

                                                            
1 Der Begriff ‚haushaltsrechtlich‘ umfasst auch die Bewertung der Haushaltswirtschaftlichkeit. 
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gefasst wurde. Gleiches gilt, wenn die Einziehung von rückständigem Unterhalt als 

Aufgabe zusätzlich übertragen wird. 

 

(4) Die gE stellt der zuständigen Dienststelle der BA vorhandene Informationen über die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schuldnerinnen und Schuldner, 

soweit sie für die Durchführung des Forderungseinzuges von Bedeutung sind, 

unaufgefordert zur Verfügung, prüft in eigener Zuständigkeit Aufrechnungsmöglichkeiten 

und nimmt diese wahr. Der Inkasso-Service sichert zu, dass die übermittelten Daten nur 

durch ihn als zuständige Stelle der BA verwendet werden bzw. an Dritte nur zum Zwecke 

des Forderungseinzuges der entsprechenden Forderung weitergeleitet werden. 

 

(5) Die gE trifft im Rahmen der Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel (§ 44f Abs. 

4 Satz SGB II) alle Entscheidungen über die Veränderungen von Ansprüchen, soweit ihr 

die entsprechenden Befugnisse übertragen wurden und nicht auf Grund von 

bestehenden Grenzwerten bei kommunalen Forderungen direkte Entscheidungen des 

kommunalen Trägers erfolgen müssen. Hier führt die gE das zu den 

haushaltsrechtlichen Entscheidungen vorgesehene Beteiligungsverfahren gemäß § 3 

dieser Vereinbarung unter Beachtung der jeweiligen Wertgrenzen des kommunalen 

Trägers durch. 

 

(6) Es gilt die BHO einschließlich der VV. Die Anforderung, Erhebung und Einziehung von 

Kleinstbeträgen richtet sich nach der Anlage zur VV Nr. 7 zu § 59 BHO. 

 

(7) Die gE ist berechtigt und im Innenverhältnis zu dem kommunalen Träger verpflichtet, die 

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung durch die BA vollumfänglich und jederzeit zu 

prüfen. Die gE berichtet dem kommunalen Träger im erforderlichen Umfang. 

 

(8) Der kommunale Träger ist neben der gE jederzeit berechtigt, die Prüfung der 

Aufgabenerledigung bei der zuständigen Stelle der BA vor Ort in Bezug auf seine 

eigenen kommunalen Forderungen durchzuführen. Dies kann, muss aber nicht 

gemeinsam mit der gE erfolgen. 

 

(9) Die BA strebt an der gE und dem kommunalen Träger einen datenschutzkonformen 

Zugang auf das Dokumentenmanagement der zuständigen Dienststelle zu gewähren, 

um damit einen lesenden Zugriff auf die jeweiligen Forderungsakten der gE zu 

ermöglichen. 

 

(10) Die für den Forderungseinzug zuständige Stelle der BA ist an die Auffassung der gE 

bzw. die jeweils getroffene Entscheidung des zur Bewirtschaftung befugten Trägers 

gebunden. 

 

§ 2   Übertragung von Befugnissen 

(1) Die Durchführung des Forderungseinzuges und der Einzug von rückständigem Unterhalt 

wird ab 01.01.2024 bis 31.12.2026 nach § 44b Abs. 4 SGB II auf die zuständige 

Dienststelle der BA übertragen.  

Hierzu ist 
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a) die (Rück-) Übertragung von Bewirtschaftungsbefugnissen für Bundesmittel im 

Zusammenhang mit dem Forderungseinzug von der gE auf die BA und 

 

b) die Übertragung der haushaltswirtschaftlichen Befugnisse für kommunale 

Haushaltsmittel und die Kassengeschäfte im Bereich der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende auf Grundlage des § 127 Abs. 1 NKomVG auf den Träger BA und 

 

c) die Übertragung hoheitlicher Befugnisse zum Erlass von Verwaltungsakten und 

 

d) die Übertragung hoheitlicher Befugnisse zum Abschluss von Vergleichen erforderlich, 

soweit sie für die Durchführung des Forderungseinzuges benötigt werden. 

 

(2) Im Übrigen überträgt der kommunale Träger die haushaltswirtschaftlichen Befugnisse 

und Kassengeschäfte für diesen Zweck auf Grundlage des § 127 NKomVG auf die gE. 

Die Kassenaufsicht für den Bereich des Forderungseinzugs wird nach § 126 Abs. 5 

NKomVG auf die Geschäftsführung der gE übertragen. 

 

(3) Die mit dieser Vereinbarung auf der Grundlage des § 127 NKomVG an die BA und die 

gE übertragenen, hoheitlichen und haushaltswirtschaftlichen Befugnisse sowie die 

Kassengeschäfte des kommunalen Trägers dürfen nicht an Andere oder Dritte 

übertragen werden, sofern keine rechtliche Grundlage hierfür besteht. 

 

(4) Im Rahmen der Übertragung der Durchführung des Forderungseinzuges nach § 44b 

Abs. 4 Satz 1 SGB II handelt die zuständige Dienststelle der BA im Namen der gE. 

Insoweit ist sie befugt: 

 

 Mahnungen zu erlassen und Mahngebühren festzusetzen, 

 

 Stundungs- und Erlassbescheide nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens zu 

erlassen, 

 

 Vergleiche gem. § 58 BHO nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens 

abzuschließen, 

 

 die Vollstreckung von Ansprüchen der in der gE zusammenwirkenden AA und dem 

kommunalen Träger nach § 3 Abs. 4 VwVG anzuordnen und das zuständige 

Hauptzollamt mit der Vollstreckung beauftragen (vgl. § 40 Abs. 8 SGB II i. V. m. § § 

Abs. 4 und § 4b VwVG) oder die nach § 66 Abs. 4 SGB X i. V. mit den Vorschriften der 

ZPO zuständigen Stellen (Gerichte und Gerichtsvollzieher) mit der Vollstreckung zu 

beauftragen. 
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§ 3   Beteiligungsverfahren und haushaltsrechtliche Maßnahmen 

(1) Das Beteiligungsverfahren ist von der zuständigen Dienststelle der BA in allen Fällen 

einer beabsichtigten haushaltsrechtlichen Maßnahme, insbesondere Stundung,  

(Teil-)Erlass oder bei Niederschlagung durchzuführen. 

 

(2) Bei Niederschlagungen steht den gE ein Bewirtschaftungsbericht (BW-Bericht) zur 

Verfügung. Bei den übrigen haushaltsrechtlichen Maßnahmen (Stundung, Erlass oder 

Vergleich) fertigt die zuständige Dienststelle der BA einen Entscheidungsvorschlag in 

Form eines Vermerks, der alle für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen enthält 

und stellt diesen der gE zur Verfügung. Die gE stellt die Einbindung des zuständigen 

kommunalen Entscheidungsträgers sicher und holt die Entscheidung hinsichtlich des 

kommunalen Teils der Forderung ein, wenn die Wertgrenzen nach § 8 dieser 

Vereinbarung für den kommunalen Forderungsteil überschritten werden oder nach 

kommunalen Vorschriften eine Beteiligung erforderlich ist. Die jeweils gültigen 

Wertgrenzen sind zu berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 5 dieser Vereinbarung). 

 

(3) Die gE übermittelt die jeweils getroffenen Entscheidungen an die zuständige Dienststelle 

der BA. 

 

(4) Im Falle einer begründeten Ablehnung ist die Entscheidung von der zuständigen 

Dienststelle der BA zu korrigieren. 

 

(5) Die gE teilt dem Forderungseinzug vorhandene weitere Erkenntnisse über bestehende 

Einziehungsmöglichkeiten mit. 

 

(6) Der Forderungseinzug darf dem Schuldner/der Schuldnerin die Entscheidung erst 

rechtsverbindlich mitteilen, nachdem der zuständige Träger zugestimmt hat oder die 

Zustimmungsfiktion nach 2 Monaten gem. § 4 Abs. 3 eingetreten ist. Die Frist beginnt 

mit dem nächsten zehnten Tag eines auf die haushaltsrechtliche Maßnahme folgenden 

Monates, in dem der BW für den zurückliegenden Monat erstellt werden kann. 

 

(7) Die gE sowie der kommunale Träger können die zuständige Dienststelle der BA 

bezüglich haushaltsrechtlicher Entscheidungen an ihre Auffassung binden. 

 

§ 4   Niederschlagung von Forderungen 

(1) Der zuständigen Dienststelle der BA werden bis auf Widerruf 

Bewirtschaftungsbefugnisse im Bereich der Bundesmittel der gE übertragen. Bei 

Entscheidungen über befristete und unbefristete Niederschlagungen gilt folgende 

Betragsgrenze (s.a. Delegationskonzept § 59 BHO in der jeweils gültigen Fassung): 

 

 50.000 EUR 

 

(2) Die zuständige Dienststelle der BA wird ermächtigt, Forderungen der gE vorläufig 

niederzuschlagen. Der gE steht zur Auswertung ihres Forderungsbestandes ein BW-

Bericht zur Verfügung. 
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(3) Die gE beteiligt den kommunalen Träger zu den vorläufigen Niederschlagungen im 

Rahmen der jeweiligen kommunalen Entscheidungsgrenzen eigenverantwortlich und 

holt dessen Entscheidung hinsichtlich des kommunalen Teils der Forderung ein 

(Zustimmung oder Ablehnung des Vorschlags), wenn die Wertgrenzen nach § 8 dieser 

Vereinbarung für den kommunalen Forderungsteil überschritten werden oder nach 

kommunalen Vorschriften eine Beteiligung erforderlich ist. 

 

(4) Stimmt der kommunale Träger in diesen Beteiligungsfällen bzw. bei Überschreitung der 

Wertgrenzen des § 8 der Niederschlagung nicht zu, ist die vorläufige Entscheidung der 

BA nach Rückmeldung durch die gE zu korrigieren. Erfolgt innerhalb 2 Monaten nach 

Fristbeginn gem. § 3 Abs. 6 keine Rückäußerung von der gE an die BA, gilt die seitens 

der BA getroffene vorläufig vorgenommene Niederschlagung als genehmigt. Erst nach 

ausdrücklicher Zustimmung des kommunalen Trägers nach Satz 1 oder der 

Genehmigungsfiktion nach Satz 2 wird die getroffene haushaltsrechtliche Maßnahme 

abschließend wirksam. Die jeweils gültigen kommunalen Wertgrenzen sind zu 

berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 5 dieser Vereinbarung). 

 

§ 5   Stundung und Erlass von Forderungen 

(1) Bei Stundung, Erlass oder Teil-Erlass ist das Beteiligungsverfahren nach § 3 dieser 

Vereinbarung durchzuführen. 

 

(2) Die Entscheidung über Stundung und Erlass trifft die gE, soweit sie zur Bewirtschaftung 

der Forderung befugt ist, ansonsten der zur Bewirtschaftung befugte Träger. Der 

zuständigen Dienststelle der BA werden bis auf Widerruf Bewirtschaftungsbefugnisse im 

Bereich der Bundesmittel der gE übertragen. Bei Entscheidungen über Stundungs- und 

(Teil)Erlassanträge gelten folgende Betragsgrenzen (s.a. Delegationskonzept § 59 BHO 

in der jeweils gültigen Fassung): 

 

 Stundungen bis jeweils 30.000 Euro 

 

 (Teil-) Erlasse bis jeweils 15.000 Euro (Verzichtsbetrag) 

 

(3) Die für den Forderungseinzug zuständige Stelle der BA ist an die Entscheidung der gE 

bzw. des zur Bewirtschaftung befugten Trägers gebunden. 

 

(4) Um den Schuldner / die Schuldnerin nicht im Unklaren über einen von ihm gestellten 

Antrag/ein von ihm unterbreitetes Angebot auf Stundung zu lassen, kann ihm/ihr ein 

Schreiben zum Zwischenstand übermittelt werden. 

 

(5) Die zuständige Dienststelle der BA teilt dem Schuldner/der Schuldnerin im Namen der 

gE die getroffene Entscheidung schriftlich mit. 

 

(6) Die gE und die zuständige Dienststelle der BA nutzen für ihre Kommunikation im 

Rahmen von Entscheidungen über Stundungsanträge das ARS-Modul FINKA 

(fachliches Modul Inkasso). 
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§ 6   Übertragung von Bewirtschaftungsbefugnissen zum Abschluss von Vergleichen 

(1) Der zuständigen Dienststelle der BA werden bis auf Widerruf 

Bewirtschaftungsbefugnisse im Bereich der Bundesmittel der gE übertragen. Bei 

Entscheidungen über Vergleichsangebote gilt folgende Betragsgrenze (s.a. 

Delegationskonzept § 58 BHO in der jeweils gültigen Fassung): 

 

 15.000 EUR (Verzichtsbetrag) 

 

(2) Das in § 3 dieser Vereinbarung beschriebene Beteiligungsverfahren wird vor Abschluss 

jedes zur Erledigung der Forderung führenden Vergleichs durchgeführt. 

 

(3) Die gE übermittelt die Entscheidung an die zuständige Dienststelle der BA. Im Falle einer 

Ablehnung des Vergleichsangebots sind der zuständigen Dienststelle der BA durch die 

gE vorhandene weitere Erkenntnisse über bestehende Einziehungsmöglichkeiten oder 

ein Gegenangebot mitzuteilen. 

 

(4) Im Falle eines Gegenangebotes ist der Inkasso-Service einmalig verpflichtet, den 

Schuldner im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Veränderung seines 

Angebotes zu bewegen. Kommt hierüber keine Einigung zustande, ist das 

Vergleichsangebot des Schuldners hinfällig. 

 

(5) Die zuständige Dienststelle der BA teilt dem Schuldner im Namen der gE entweder das 

Zustandekommen des Vergleichs oder das Nichtzustandekommen mit. 

 

(6) Die gE und die zuständige Dienststelle der BA nutzen für ihre Kommunikation im 

Rahmen von Vergleichsabschlüssen/-entscheidungen das ARS-Modul FINKA 

(fachliches Modul Inkasso). 

 

§ 7 Unterrichtung der gE über haushaltsrechtliche Entscheidungen 

(1) Der gE steht zur Auswertung ihres Forderungsbestandes ein BW-Bericht mit folgenden 

Inhalten zur Verfügung: 

 

1. Bestandsnachweisungen: 

 

a. Unterteilt nach Jobcenter Gesamt und Jobcenter Unterhalt (VGA 6202 und 6206) 

b. Dargestellt wird die Entwicklung und Zusammensetzung des Forderungsbestandes 

nach Finanzstelle 

c. Untergliedert nach Finanzposition 

d. Enthalten sind die Kennzahlen: 

(1) Anfangsbestand 

(2) Annahmeanordnungen 

(3) Absetzungsanordnungen 

(4) Zahlungen 

(5) Niederschlagungen befristet 

(6) Niederschlagungen unbefristet 

(7) Erlass 
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(8) Vergleich 

(9) Sonstige Ausbuchungen 

(10) Endbestand 

 

2. Nachweis zu den haushaltsrechtlichen Entscheidungen nach Finanzstelle 

(Belegebene) 

 

a. Ratenpläne 

(1) Beginn und Ende des Ratenplans 

(2) Anzahl der Raten 

(3) Informationen zur Forderung 

(4) Informationen zum betreffenden Beleg 

(5) Zuordnungsmerkmale 

 

b. Ausbuchungen 

(1) Ausbuchungsnummer 

(2) Ausbuchungsgrund 

(3) Datum der Entscheidung 

(4) Informationen zur Forderung 

(5) Informationen zum betreffenden Beleg 

Die gE stellt dem kommunalen Träger den BW bis spätestens zum 10. eines folgenden 

Monats zur Verfügung. 

 

(2) Darüberhinausgehende Auswertungen zum Forderungsbestand können eigenständig von 

der gE mithilfe des Tools „Quasar“ (SAP-/Prozessanalysen) vorgenommen werden. Zur 

Nutzung des Tools „Quasar“ stehen im Intranet Anwenderhilfen zur Verfügung: 

https://www.baintra-net.de/006/010/008/005/002/005/002/Seiten/default.aspx. 

 

(3) Die gE stellt die Unterrichtung des kommunalen Trägers in Absprache mit diesem sicher. 

Wünscht der kommunale Träger über die Angaben der Bestandsnachweise 

hinausgehende einzelfallspezifische Informationen, ist es Aufgabe der gE, diese (soweit 

die Daten in ERP vorhanden und auswertbar) zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 8     Beteiligung des BMAS 

Die gE leitet im Falle der Zustimmung des kommunalen Entscheidungsträgers zur 

vorgeschlagenen haushaltsrechtlichen Entscheidung den Vermerk nach § 3 dieser 

Vereinbarung zur Letztentscheidung über die BA an das BMAS weiter, sofern die 

Forderung des Bundes im Falle 

 

 einer Stundung nach § 59 BHO 30.000 Euro oder 

 

 einer Niederschlagung nach § 59 BHO 50.000 Euro 

 

bzw. der Verzichtsbetrag im Falle 
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 eines (Teil-) Erlasses nach § 44 SGB II 15.000 Euro oder 

 

 eines Vergleiches nach § 58 BHO 15.000 Euro 

 

übersteigt. 

 

§ 9     Generalvollmacht 

Mit Abschluss der Zusatzverwaltungsvereinbarung erteilt die gE der zuständigen 

Dienststelle der BA eine Generalvollmacht für die gerichtliche und außergerichtliche 

Vertretung der gE im Rahmen der Durchführung des Forderungseinzuges. Hierfür ist 

ausschließlich der aktuelle bundeseinheitliche Vordruck (siehe Intranet der BA 

Generalvollmacht) zu verwenden. 

 

§ 10  Kosten und Haftung 

(1) Sofern im Widerspruchsverfahren gegen eine Entscheidung im Rahmen eines 

Einziehungsverfahrens außergerichtliche Kosten anfallen, erfolgt die Prüfung und ggf. 

Erstattung dieser Kosten immer durch die gE. 

 

(2) Gebühren und Auslagen, soweit sie im Rahmen von Zwangsvollstreckungen bzw. 

aufgrund von rechtlichen Gegebenheiten außerhalb einer Zwangsvollstreckung anfallen, 

werden zunächst durch die BA verauslagt und bei feststehender Uneinbringlichkeit der 

Forderung der gE in Rechnung gestellt. Die Vollstreckungspauschale wird zunächst 

durch die BA verauslagt und gegenüber der gE genauso wie die Fremdkosten 

abgerechnet. 

 

(3) Für Schäden in Fällen, in denen das Beteiligungsverfahren nach § 3 dieser Vereinbarung 

ordnungsgemäß durchgeführt und die von der gE bzw. von den Trägern getroffene 

Entscheidung von der zuständigen Dienststelle der BA beachtet wurde, haftet die BA 

nicht. Im Übrigen haften die BA hinsichtlich der Durchführung des Forderungseinzugs 

und die gE einander gegenseitig nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 

Schäden. 

 

§ 11    Schriftform 

Änderungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. 

 

§ 12    Inkrafttreten der Vereinbarung und Laufzeit 

Diese Vereinbarung wird mit der Unterzeichnung durch alle Beteiligten wirksam. Ihre 

Laufzeit richtet sich nach der Vereinbarungsdauer der Serviceleistung O.8 des 

Serviceportfolios, die mit Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen BA und 

gE zur Abnahme von Serviceleistungen festgelegt wurde. 
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§ 13  Kündigungsrecht 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit der gE und des kommunalen Trägers, die 

Bewirtschaftungsbefugnisse zu widerrufen, kann diese Vereinbarung von jeder der 

Vertragsparteien außerordentlich gekündigt werden, wenn der Vertragspartei ein 

Zuwarten bis zum Ablauf der Gültigkeit dieser Vereinbarung oder bis zum Ablauf der in 

Absatz 2 genannten Frist nicht zugemutet werden kann. Ein Abwarten ist insbesondere 

dann unzumutbar, wenn bei der Bewirtschaftung wiederholt oder erheblich gegen 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder gegen diese Vereinbarung verstoßen wurde. 

 

(2) In allen anderen Fällen kann die Kündigung nur zu einem Zeitpunkt erfolgen, der es der 

BA ermöglicht, sich auf den Wegfall der Übertragung in angemessener Zeit einstellen zu 

können. Kündigt die BA, so darf die Kündigung nur zu einem Zeitpunkt erfolgen, der es 

ermöglicht, dass die gE für die Erledigung der Aufgabe auf andere Weise rechtzeitig 

Vorsorge treffen kann. In beiden Fällen beträgt die angemessene Kündigungsfrist sechs 

Monate zum Jahresende. 

 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

(4) Der/die Vorsitzenden der Geschäftsführung der an der gE beteiligten AA wird ermächtigt, 

Kündigungserklärungen für die zuständige Dienststelle der BA entgegen zu nehmen und 

ggf. für die Rückabwicklung erforderliche Erklärungen für die BA abzugeben. 

 

§ 14   Salvatorische Klausel 

Bei wesentlichen Änderungen der dieser Vereinbarung zugrundeliegenden 

gesetzlichen Bestimmungen während der Vertragslaufzeit, die eine Anpassung der 

Vereinbarung erfordern, verpflichten sich die Beteiligten zu Verhandlungen mit dem 

Ziel, diese Vereinbarung an die geänderten Verhältnisse anzupassen. 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 

durchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Das gleiche gilt für Fälle, deren Regelung übersehen wurde 

(Regelungslücke). Die Beteiligten verpflichten sich, in einem solchen Fall eine 

Regelung zutreffen, die dem am nächsten kommt, was die Beteiligten gewollt haben 

oder nach dem Sinn dieser Vereinbarung am ehesten bedacht hätten. Die unwirksame 

Bestimmung ist zeitnah durch eine wirksame zu ersetzen. 
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Bundesagentur für Arbeit, 

vertreten durch die Vorsitzende der  

Geschäftsführung der BA Braunschweig-Goslar 

-Kerstin Kuechler-Kakoschke- 

Braunschweig, den _________________ 

 

Landkreis Wolfenbüttel, 

vertreten durch die Landrätin 

-Christiana Steinbrügge- 

Wolfenbüttel, den _________________ 

 

Jobcenter Wolfenbüttel (gE), 

vertreten durch den Geschäftsführer 

-Thomas Vogel- 

Wolfenbüttel, den _________________ 
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/50

Datum
03.11.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0380/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und
Arbeit

öffentlich 21.11.2023 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 18.12.2023 Vorberatung

Kreistag öffentlich 22.01.2024 Entscheidung

Betreff

Institutionelle Förderung für den Verein "ChancenGeben e.V."

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten zu entscheiden, ob, ggf. in welcher Höhe und unter welchen Voraus-
setzungen der Verein „ChancenGeben e.V.“ gefördert werden soll.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Der Verein ChancenGeben e.V. wurde am 26. April 2023 gegründet. Aufgaben und Ziele des
Vereins sind die Integration geflüchteter Menschen, insbesondere zurzeit die Unterstützung
ukrainischer Kriegsflüchtlinge.

Dem Vorstand des Vereins gehören der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Thomas Pink,
sowie Larysa Tkaschuk, Henning Kramer, Ludmyla Kosnikova, Andre Volke, Bernd Miosga,
Tatjana Mittmann, Kai-Uwe Ruf und Thomas Schwerdt, an.

In den vergangenen Monaten haben die Vereinsmitglieder vielfältige Unterstützungs-
maßnahmen erbracht. Es werden individuelle Betreuungsmöglichkeiten angeboten, sowie die
Organisation und Durchführung von Hilfstransporten in die Ukraine ermöglicht. Es wird
außerdem ein enger Kontakt zu den zuständigen Behörden, Institutionen und Bildungsträgern
wie Stadt und Landkreis Wolfenbüttel, dem Jobcenter, dem Bildungszentrum, der
Projektagentur und auch der Handwerkskammer gehalten. Weitere Details sind dem
beigefügten Antrag zu entnehmen.

Der Verein sieht sich als Akteur in der Integrationsarbeit. Alle Tätigkeiten wurden bisher
ausschließlich ehrenamtlich wahrgenommen. Durch die intensive Betreuungs- und
Organisationsarbeit fallen erhebliche Sach-, Fahrt- und Geschäftsführungskosten an. Bisher
werden zur Leistungserbringung ausschließlich private Ressourcen genutzt. Als Einnahmen
stehen lediglich Mitgliedsbeiträge zwischen 60,00 € und 120,00 € je Mitglied zur Verfügung.
Der Verein beabsichtigt u.a. befristet für ein Jahr eine Sprachlehrerin und eine
Integrationsassistentin einzustellen. Die Finanzierung soll über die institutionelle Förderung
sowie weitere kommunale Fördermittel durch Stadt und Landkreis und Stiftungsmittel gesichert
werden.

Für das laufende Jahr 2023 wird eine institutionelle Förderung in Höhe von 4.000,00 € und für
das Jahr 2024 in Höhe von 16.000,00 € beantragt. Gleichlautende Anträge liegen auch der
Stadt Wolfenbüttel vor.

Das Bildungszentrum des Landkreises beabsichtigt noch für 2023 das Pilotprojekt Hybrider
Sprachkurs zu unterstützen. Gespräche zwischen Verein und BIZ laufen derzeit.

Die Stadt Wolfenbüttel hat bereits beschlossen, dass sie für das Jahr 2023 eine institutionelle
Förderung in Höhe von maximal 4.000,00 € gewähren und eine finanzielle Förderung für
sozialpädagogische und spielerische Gesprächsrunden in Höhe von maximal 3.704,00 €.
Allerdings wurde dort beschlossen, dass sich diese Beträge reduzieren, sollte eine Förderung
seitens des Landkreises erfolgen.

Für das Jahr 2023 stehen im Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel für eine institutionelle
Förderung keine Mittel zu Verfügung. Es geht demzufolge hier darum, über den Antrag einer
institutionellen Förderung für das Jahr 2024 zu entscheiden.

Seitens der Stadt Wolfenbüttel wurde die beantragte institutionelle Förderung für das Jahr
2024 zurückgestellt, da der Verein im 4. Quartal Drittmittel einwerben möchte. Es soll
abgewartet werden, ob und ggf. in welcher Höhe dann ein entsprechender Folgeantrag gestellt
wird.

Aus Sicht der Verwaltung sollten keine Doppelstrukturen gefördert werden. Der Landkreis
gewährt seit Jahren an Vereine und Institutionen diverse Zuschüsse und Zuwendungen, die
u.a. für die Betreuungsarbeit, Unterstützung und Integration der Flüchtlinge als auch zur
Unterstützung der Ehrenamtlichen eingesetzt werden. Auch im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Vertrages werden an Stadt und Gemeinden erhebliche finanzielle Mittel gewährt.
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Diese sind nicht nur für die Unterbringung der Flüchtlinge gedacht, sondern perspektivisch
auch für die soziale Beratung und Betreuung in den Gemeinden für alle Einwohnerinnen und
Einwohner. Unter anderem hat der Landkreis auch eigene Sozialarbeiterinnen eingestellt, die
in einigen Gemeinden vor Ort Ansprechpartner sind und Hilfestellungen geben.

Der Kreistag wird gebeten zu entscheiden, ob und ggf. in welcher Höhe eine Förderung
erfolgen soll. Die Stadt Wolfenbüttel bringt in ihrer Beschlussvorlage zum Ausdruck, dass im
Falle einer Förderung durch den Landkreis die Stadt keinen Zuschuss gewährt. Aus Sicht der
Verwaltung sollte im Falle einer Förderung für das Jahr 2024 Voraussetzung sein, dass sich
auch die Stadt im gleichen Umfang beteiligt. Ausgehend von der beantragten Förderung wären
dies jeweils 8.000,00 €.

Im Auftrag

Bernd Retzki
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/50

Datum
03.11.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0379/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und
Arbeit

öffentlich 21.11.2023 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 18.12.2023 Vorberatung

Kreistag öffentlich 22.01.2024 Entscheidung

Betreff

Unterstützung des DRK Wolfenbüttel e.V. durch Beteiligung an den Mietkosten für neue
Räumlichkeiten

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten darüber zu entscheiden, ob und ggf. in welcher Höhe die Mietkosten für
die künftige Unterbringung der Tafel des DRK e.V. übernommen werden.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Derzeit wird die Tafel des DRK am Standort Eberts Hof im Großen Zimmerhof betrieben. In
diesen Räumlichkeiten befindet sich auch der Second-Hand-Shop.

Die regelmäßige Nutzerzahl der Tafel hat sich laut DRK in den vergangenen Monaten
zunehmend verstärkt. Die Räumlichkeiten seien inzwischen zu eng geworden. Hinzu kämen
ungünstige logistische und kapazitäre Rahmenbedingungen.

Durch einen Standortwechsel der Tafel könnte die Anlieferung der Lebensmittel und Sortierung
an einem Standort erfolgen und nicht wie bisher Am Exer und im Großen Zimmerhof.

Der neue Standort der Tafel soll im Löwentor sein. Es ist beabsichtigt, dort Räumlichkeiten von
insgesamt 303 m² anzumieten. Der Mietpreis beträgt voraussichtlich maximal 11,90 €/m²
(einschl. MwSt). Der Antrag des DRK richtet sich sowohl an die Stadt Wolfenbüttel als auch an
den Landkreis, so dass die Übernahme der gesamten Mietkosten je zur Hälfte beantragt wird.
Die Stadt Wolfenbüttel wird mit dem Vermieter noch Gespräche führen und klären, inwieweit
evtl. eine Absenkung der Miethöhe in Betracht kommen kann. Ursprünglich war ein Erlass der
Mehrwertsteuer vorgesehen. Dies ist aber aus steuerrechtlichen Gründen voraussichtlich nicht
möglich. Aus dem Grund wird vorerst von maximal 11,90 €/m² ausgegangen.

Demzufolge ergeben sich Mietkosten in Höhe von insgesamt maximal 43.268,40 € im Jahr
bzw. jeweils für Stadt und Landkreis 21.634,20 €.

Der Antrag des DRK e.V. ist als Anlage beigefügt.

Im Auftrag

Bernd Retzki
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Antrag des DRK-Kreisverbandes Wolfenbüttel e.V. vom 16.10.202345
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/50

Datum
06.11.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0365/2023/3

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und
Arbeit

öffentlich 21.11.2023 Kenntnisnahme

Betreff

Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt
Arbeit und Soziales (50)

Beschlussvorschlag:

Von den ergänzenden Erläuterungen des Teilhaushaltes 50 für das Haushaltsjahr 2024 wird Kennt-
nis genommen.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert

5
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Begründung:

Die Planungen für das Jahr 2024 bzw. die Prognosen gestalten sich wieder schwierig, da zum
einen die politische Lage in der Welt bezüglich der Flüchtlingsbewegungen, die teilweise
erheblichen inflationären Preissteigerungen sowie die Regelsatzerhöhungen und weitere
angekündigte Vorschriftenänderungen die finanziellen Auswirkungen stark beeinflussen
werden. Ob und in welchem Umfang sich der Bund ab 2024 finanziell an den weiter
steigenden Lasten der Länder und Kommunen in der Zukunft beteiligt, wird noch beraten.

Die schon im vergangenen Jahr befürchteten Kostensteigerungen aufgrund der Energiekrise
bleiben moderat, aber sie haben sich auf einem hohen, kontinuierlichen Niveau eingependelt.

Ergänzend zum Haushaltsplanentwurf 2024 werden für den Teilhaushalt 50 die Leistungen der
wesentlichen Produktgruppen, die Planungsgrundlagen und die wesentlichen Änderungen, die
sich gegenüber dem Vorjahr ergeben, dargestellt.

Der Teilhaushalt 50 umfasst unverändert folgende Produktgruppen:

- Produktgruppe 311 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- Produktgruppe 312 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- Produktgruppe 313 – Leistungen nach dem AsylbLG
- Produktgruppe 314 – Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- Produktgruppe 315 – Förderung nach dem NPflegeG
- Produktgruppe 321 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produktgruppe 344 – Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- Produktgruppe 345 – Landesblindengeld
- Produktgruppe 346 – Wohngeld
- Produktgruppe 347 – Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- Produktgruppe 351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung stellen die Produktgruppen 311, 312 und 314
wesentliche Produktgruppen des Teilhaushalts 50 dar. Aufgrund der steigenden Anzahl von
Asylbewerbern und des damit verbundenen Finanzvolumens wurde die Produktgruppe 313
erneut hinzugenommen und nachfolgend erläutert.

Im Jahresergebnis 2024 wird im Teilhaushalt 50 mit einem Fehlbetrag von insgesamt
26.799.200 € (ohne interne Leistungsverrechnung) gerechnet.

I. Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Für die Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ ergibt sich ein
Fehlbetrag von 4.014.300 €, der aus 24.820.300 € Erträgen und 28.834.600 € Aufwendungen
resultiert.

Hauptursächlich für die Aufwendungen in der Produktgruppe 311 sind die Leistungen nach
dem 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - sowie der Hilfe zur
Pflege nach dem 7. Kapitel.

Verantwortlich für den Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist u.a. die
erhebliche Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2024. Ein weiterer Grund sind auch die
steigenden Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die tarifgerechte Bezahlung der
Pflegekräfte und die Auswirkungen der Inflation führen zu steigenden Pflegesätzen im
stationären Bereich. Der Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege wird
allerdings durch die sog. Beteiligungsquote des Landes Niedersachsen als überörtlicher
Träger der Sozialhilfe in Höhe von 90% abgefedert. Diese Beteiligungsquote findet für alle
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Leistungsbezieher ab 18 Jahren Anwendung und somit bei der Hilfe zur Pflege auf nahezu alle
Personen.

Außerdem wird ein Anstieg der Leistungsberechtigten sowohl im 4. als auch im 7. Kapitel
erwartet.

Der prognostizierte Anstieg der Grundsicherungsleistungen wird allerdings keine negativen
finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis haben, da diese Aufwendungen seit
2014 zu 100 % vom Bund erstattet werden.

II. Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ werden
Aufwendungen in Höhe von 26.429.600 € und Erträge in Höhe von 17.302.100 € eingeplant,
so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 9.127.500 € ergibt.

Von den oben genannten Aufwendungen entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und
Heizung 21.500.000 € (Ergebnis 2022: 17.912.000 €). Die enorme Kostenentwicklung wird
u.a. durch die Vielzahl der zugewanderten Flüchtlinge aus der Ukraine begründet. Außerdem
wirkt sich auch hier die Erhöhung des Bürgergeldes zum 01.01.2024 aus. Die Energiekosten
haben sich nicht wie befürchtet entwickelt, spiegeln sich jedoch auch in 2024 in den
gestiegenen Aufwendungen wieder.

Im Rahmen der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten ist mit Erträgen in Höhe von
voraussichtlich 15.500.000 € zu rechnen.

III. Produktgruppe 313 – Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe 313 hat aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zuwanderung von
Asylsuchenden und der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen wieder an Bedeutung
zugenommen. Aus dem Grund wird es wieder als „wesentlich“ eingestuft.

Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von insgesamt 8.226.300 € und Aufwendungen in Höhe
von 7.543.300 € eingestellt. Somit ergibt sich ein rechnerischer Überschuss von 683.000 €.
Anzumerken ist, dass freiwillige Zuschüsse an Vereine und Wohlfahrtverbände für die
Flüchtlingsberatung und -betreuung sowie die Zahlungen an die Gemeinden auf Grundlage
des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis
Wolfenbüttel nicht der Produktgruppe 313 zugeordnet werden. Auch weitere Aufwendungen
für die Ertüchtigung und Betrieb der Sammelunterkünfte werden an dieser Stelle nicht
abgebildet. Würden diese Aufwendungen hinzugerechnet werden, würde sich kein
Überschuss ergeben.

Zum Stichtag 30.09.2023 waren 746 Flüchtlinge im Leistungsbezug. Nach dem derzeitigen
Stand wird für 2024 eine weitere Zunahme prognostiziert, so dass für 2024 von durch-
schnittlich 826 leistungsberechtigten Personen ausgegangen wird.

Auf der Ertragsseite wird die vom Land Niedersachsen nach dem Aufnahmegesetz gewährte
Abgeltungspauschale für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes abgebildet.
Vom Land werden nur die statistikfähigen Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
berücksichtigt. Die Pauschale beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich weiterhin 11.871,00 € je
leistungsberechtigter Person. Die Erträge aufgrund der Abgeltungspauschale im laufenden
Jahr sind nicht mit den tatsächlichen Aufwendungen im laufenden Jahr vergleichbar. Für die
Abgeltungspauschale im Haushaltsjahr 2024 wird eine durchschnittliche Flüchtlingszahl von
679 zugrunde gelegt. Es werden die Flüchtlingszahlen zum 31.12.2022 sowie zu den
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Stichtagen des 31.3.2023, 30.06.2023, 30.09.2023 und voraussichtlich 31.12.2023 zugrunde
gelegt und ein Durchschnitt gebildet.

IV. Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

In der Produktgruppe 314 werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen i. H. v.
48.335.700 € und Erträge i. H. v. 35.716.200 € erwartet, so dass sich ein Fehlbetrag von
12.619.500 € ergibt. Ursache dafür sind u.a. eine Zunahme der leistungsberechtigten
Personen sowie steigende Personalkosten der Leistungserbringer.

Das Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des
Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) regelt die sachliche Zuständigkeit und die finanzielle
Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der
überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an
ihren Aufwendungen. Der Landkreis Wolfenbüttel als örtlicher Träger ist grundsätzlich sachlich
zuständig für leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahre. Das Land Niedersachsen als
überörtlicher Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für Personen ab dem 18. Lebensjahr.

Seit 01.01.2022 beteiligt sich der örtliche Träger an den Nettoaufwendungen des überörtlichen
Trägers mit 10%. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Nettoaufwendungen des
örtlichen Trägers wird jedes Jahr neu festgelegt. Für das Jahr 2024 beträgt sie voraussichtlich
31 %. (im Jahr 2023 wurde sie auf 31,2 % festgesetzt).

Im Ergebnis sollen sich die voraussichtlich finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen der
örtlichen Träger und die Höhe der festzulegenden Beteiligung des überörtlichen Trägers
möglichst ausgleichen. Daher erfolgt jährlich eine Überprüfung und ggfs. Anpassung der
Quote des überörtlichen Trägers.

Freiwillige Förderungen bzw. Zuschüsse:

Seit Jahren werden die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie andere Institutionen u.a. für
ihre Beratungstätigkeit durch den Landkreis Wolfenbüttel finanziell unterstützt.

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 11.01.2016, Vorlage XVII-0652/2015, erfolgt jährlich
eine pauschale Erhöhung um 2 % auf den ausgezahlten Betrag des Vorjahres. Insofern gibt es
regelmäßig Abweichungen zwischen dem Betrag im Antrag und dem im Haushalt eingestellten
Betrag.

In begründeten Einzelfällen wird von der 2 %-Regelung abgewichen und ggf. ein höherer
Zuschuss gewährt. Dies erfolgt insbesondere in den Fällen, in denen bestimmte
Personalkosten bezuschusst werden.

Der Kreistag hatte für den Haushalt 2023 aufgrund der Inflation einmalig eine pauschale
Erhöhung um 4% beschlossen. Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die Zuschüsse
grundsätzlich wieder mit einer 2 %igen Steigerung berechnet.

Da es sich um freiwillige Mittel des Landkreises handelt, müssen diese jedes Jahr erneut
beantragt und auf das notwendige Maß beschränkt werden. Eine Aufstellung über die
freiwilligen Zuwendungen bzw. Zuschüsse ist als Anlage beigefügt.

Zu nachfolgenden Zuschussempfängern bzw. Zuschüssen werden noch folgende ergänzende
Ausführungen gemacht:
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Pflegeeinführungskurs:

Gem. Kreistagsbeschluss vom 07.02.2022 (Vorlage XIX-0066/2021/1) wurden für das Jahr
2022 für die Einrichtung einer kostenlosen Pflegegrundqualifizierung Mittel in Höhe von
insgesamt 20.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

Die Grotjahn-Stiftung Schladen hat mit der Deutschen Angestellten Akademie den ersten Kurs
im Oktober 2022 in den Räumen der Stiftung organisiert. Ein zweiter Kurs konnte im Jahr 2023
stattfinden. Da die Mittel noch nicht verbraucht sind, können weitere Kurse stattfinden. Aus
dem Grund sind im Haushalt 2024 noch 12.400,00 € eingestellt.

Diakonie- Dolmetscherpool:

Die Diakonie hat im Jahr 2023 für den Dolmetscherpool einen Betrag in Höhe von 18.564,00 €
erhalten. Unter Berücksichtigung der 2%igen Steigerung ergibt sich für 2024 ein Betrag in
Höhe von 18.935,00 €, der in den Haushalt eingestellt ist.

Parallel zu diesem Antrag liegt auch ein Antrag bei der Stadt Wolfenbüttel vor, die sich in den
letzten Jahren mit einem Zuschuss für den Dolmetscherpool in Höhe von 17.500,00 € jährlich
beteiligt haben. Die Stadt Wolfenbüttel beabsichtigt, beim Bundesministerium des Innern und
für Heimat nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Asyl-,
Migrations-und Integrationsfonds 2021-2027 (AMIF) einen Antrag zur Finanzierung von
mehreren Projektmaßnahmen für die Dauer von 3 Jahren zu stellen. Das Gesamtvolumen
beträgt 3,1 Mio. €. Die Einrichtung bzw. Weiterführung des Dolmetscherpools ist nur eine von
mehreren Projektmaßnahmen.
Nach den Zuwendungsrichtlinien können insgesamt bis zu 90% der Projektkosten gefördert
werden. Der 10%ige Anteil, der nicht gefördert wird, kann durch Eigenmittel oder
Fremdfinanzierung erfolgen. Für den Dolmetscherpool hat die Stadt Kosten in Höhe von
559.183,80 € für 3 Jahre veranschlagt. Der 10%ige Eigenanteil würde 55.918,38 € betragen.
Dieser Anteil auf 3 Jahre verteilt durch 2 dividiert würde lediglich jeweils einen Anteil von
9.319,73 € pro Jahr für Landkreis und Stadt ergeben.

Vor diesem Hintergrund werden seitens des Landkreises für das Jahr 2024 maximal die zuvor
erwähnten 18.935,00 € eingestellt, zumal nicht sicher ist, ob und wann über den Förderantrag
positiv entschieden wird. Wenn der Antrag seitens der Stadt rechtzeitig gestellt wird und die
Projektmaßnahmen entsprechend gefördert werden, kann sich die Zuwendungshöhe wie oben
dargestellt vermindern. Es wird davon ausgegangen, dass der 10%ige Anteil der
Projektkosten, der nicht gefördert wird, sowohl von der Stadt als auch vom Landkreis jeweils
zur Hälfte finanziert werden.

Projekt „SegensReich –sozialer Begegnungsort im Zentrum von Schöppenstedt 2022“

Die Diakonie im Braunschweiger Land gGmbH hat am 01.09.2022 in Schöppenstedt ein
Projekt unter dem o.g. Namen gestartet. Das Projekt läuft inzwischen sehr gut und wurde von
der Bevölkerung dort sehr gut angenommen. Damit wird die Quartiersarbeit hervorragend
ergänzt. Im Jahr 2023 hat sich der Landkreis mit 1.998,11 € (=ein Viertel des insgesamt
notwendigen Eigenanteils) beteiligt.

Die Personalkosten für das Projekt werden für die Zeit vom 01.09.2022 bis 31.05.2027 von der
Landesarbeitsgemeinschaft -Soziale Brennpunkte im ersten Jahr zu 90% gefördert.
Die auf maximal 5 Projektjahre begrenzte Personalkostenförderung ist nach den
maßgeblichen Förderrichtlinien degressiv gestaltet. Das bedeutet, dass im 2. Jahr nur noch
89% gefördert werden und im 3. Jahr (2024) nur noch 87%. Grundlage für die Berechnung ist
die Fördersumme des ersten Förderjahres. Demzufolge erhöht sich in jedem Folgejahr der
notwendige Eigenanteil und damit der beantragte Zuschuss.
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Die Diakonie musste ihre Berechnung außerdem korrigieren, so dass sich für das Jahr 2024
nunmehr seitens des Landkreises ein Zuschussbetrag in Höhe von voraussichtlich 6.113,00 €
ergeben wird. Wie in den Jahren zuvor wird davon ausgegangen, dass sich die
Kirchengemeinde sowie die Samtgemeinde Elm-Asse in gleicher Höhe beteiligen.
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